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Vorwort
Hluch die Herausgabe dieser Broschüre geht von der^ unerläßlichen Voraussetzung aus, daß eine gute
Vermögensgebarung die Grundlage für ein gedeih¬
liches Wirken der Gemeinden bildet.

Die in der Broschüre enthaltenen Grundsätze und
Richtlinien setzen die Kenntnis der von der Landes¬
regierung im Jahre 1926 herausgegebenen „An¬
leitung zu einer übersichtlichen Kassagebarung und
Buchführung" voraus.

In den fünf Jahren der mit Beschluß der
Landesregierung vom 1. Dezember 1926, Z. 13.782/1,
allgemein eingeführten Amtsrevisionen wurden den
Gemeinden bald in diesen bald in jenen Belangen
durch Revisionserlässe zahlreiche und umfangreiche
Aufklärungen, Belehrungen und Richtlinien in buch-
und kassenmäßiger Hinsicht erteilt.

Auf Grund der während dieser Revisionstätig¬
keil gewonnenen und von den Mitgliedern des „ober¬
österreichischen Gemeinderevisionsbüros" ihrerseits
mitgeteilten Erfahrungen wurden diese Merkblätter
verfaßt. Die darin enthaltenen Grundsätze und
Weisungen stützen sich sonach auf die Praxis und sind
daher geeignet, für die Buch- und Kassenführer der
Gemeinden ein brauchbarer Behelf zu sein; sie stellen
eine praktische Ergänzung der eingangs bezogenen
Anleitung dar.
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